
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/10/21 6Ob228/70
(6Ob229/70)
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 Veröffentlicht am 21.10.1970

Norm

ZPO §17 B

Rechtssatz

Der Pächter, welcher sich gegenüber dem Verpächter (Miteigentümer) vertraglich zur Zahlung der Grundsteuer

verp8ichtete, hat ein rechtliches Interesse am Obsiegen des Verpächters in dem mit den übrigen

Liegenschaftsmiteigentümern geführten Prozeß wegen anteiliger Grundsteuer, da der Umfang seiner Rechtsp8icht von

jenem der Zahlungspflicht des Verpächters abhängt.
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